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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.05.1931 

Geschäftszahl 

0427/29 

Rechtssatz 

Der Umstand allein, dass der geschäftsführende Gesellschafter die ihm als solchem zukommenden Aufgaben 
tatsächlich nicht ausgeübt hat, vermag die Verantwortung eines anderen - nicht geschäftsführenden - 
Gesellschafters nicht zu begründen, weil pflichtwidrige Unterlassungen nicht von der Verantwortung befreien. 

* 

BEA: Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 988 

* 

E 12.5.1931, 427/29 #1 

Beachte 

Besprechung in Mannlicher, 7te Auflage, S 988 
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